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Text 

Bauanzeige 

§ 62. (1) Eine Bauanzeige genügt für 

 1. den Einbau oder die Abänderung von Badezimmern und Sanitäranlagen, auch wenn durch eine 
Be- und Entlüftung des Raumes eine Änderung der äußeren Gestaltung des Bauwerks bewirkt 
wird; 

 2. Loggienverglasungen; 

 3. den Austausch von Fenstern und Fenstertüren gegen solche anderen Erscheinungsbildes 
(Konstruktion, Teilung, Profilstärke, Farbe und dergleichen) sowie den Austausch von Fenstern 
und Fenstertüren in Schutzzonen; 

 4. alle sonstigen Änderungen und Instandsetzungen von Bauwerken (§60 Abs. 1 lit. c), die keine 
Änderung der äußeren Gestaltung des Bauwerkes bewirken, nicht die Umwidmung von 
Wohnungen betreffen und keine Verpflichtung zur Schaffung von Stellplätzen auslösen. 

(2) Der Bauanzeige sind Baupläne in zweifacher Ausfertigung anzuschließen; sie sind vom 
Bauwerber und vom Planverfasser oder deren bevollmächtigten Vertretern zu unterfertigen. Der 
Bauanzeige gemäß Abs. 1 Z 4 ist außerdem eine statische Vorbemessung oder ein Gutachten, dass es sich 
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um ein geringfügiges Bauvorhaben mit technisch einfacher Tragkonstruktion handelt, bei dem aus 
statischen Belangen keine Gefahr für das Leben oder die Gesundheit von Menschen sowie das Eigentum 
zu besorgen ist, anzuschließen; diese Unterlagen sind von einem nach den für die Berufsausübung 
maßgeblichen Vorschriften berechtigten Sachverständigen für das einschlägige Fachgebiet zu erstellen. 
Bei Bauführungen gemäß Abs. 1 Z 2 und 3, die mehr als 25 vH der Oberfläche der Gebäudehülle 
betreffen, sind ein Energieausweis (§ 118 Abs. 5) und ein Nachweis über die Berücksichtigung 
hocheffizienter alternativer Systeme (§ 118 Abs. 3 und 3a) einzuholen. Solche Energieausweise sind der 
Behörde in elektronischer Form zu übermitteln. 

(3) Nach Vorlage der vollständigen Unterlagen, bei Bauführungen gemäß Abs. 1 Z 1, 2 und 3 in 
Schutzzonen sowie bei Bauführungen, bei denen gemäß Abs. 2 eine statische Vorbemessung erforderlich 
ist, nach einem Monat, darf nach Anzeige des Baubeginns mit der Bauführung begonnen werden. 

(4) Ergibt die Prüfung der Angaben in Bauplänen, dass die zur Anzeige gebrachten Baumaßnahmen 
nicht den gesetzlichen Erfordernissen entsprechen oder einer Baubewilligung bedürfen, hat die Behörde 
binnen sechs Wochen ab tatsächlicher Vorlage der vollständigen Unterlagen die Bauführung mit 
schriftlichem Bescheid unter Anschluss einer Ausfertigung der Unterlagen zu untersagen. In diese Frist 
wird die Dauer eines Verfahrens zur Mängelbehebung gemäß § 13 Abs. 3 AVG, BGBl. Nr. 51/1991 in 
der Fassung BGBl. I Nr. 161/2013, nicht eingerechnet. Maßgebend für die Beurteilung des Bauvorhabens 
ist die Rechtslage im Zeitpunkt der Vorlage der vollständigen Unterlagen. Wird die Bauführung 
untersagt, ist sie einzustellen. 

(5) Untersagungsbescheide gemäß Abs. 4 gelten auch dann als rechtzeitig zugestellt, wenn sie der 
Behörde wegen Unzustellbarkeit zurückgestellt werden. 

(6) Erfolgt keine rechtskräftige Untersagung der Bauführung, gilt das Bauvorhaben hinsichtlich der 
Angaben in den Bauplänen als gemäß § 70 bewilligt. Ist das betreffende Gebäude gemäß § 71 bewilligt, 
so gilt das Bauvorhaben ebenfalls als gemäß § 71 bewilligt. 

(7) Die Fertigstellung von Baumaßnahmen gemäß Abs. 1 Z 1 bis 3 ist der Baubehörde vom 
Bauwerber, vom Eigentümer (Miteigentümer) der Bauwerke oder vom Grundeigentümer unter Anschluss 
einer Erklärung des Bauführers, dass das Bauwerk entsprechend der Bauanzeige und den Bauvorschriften 
ausgeführt worden ist, zu melden. 
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